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AMTSBLATT 
des Landratsamtes Haßberge 

 

   Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. (0 95 21) 27-240 
 

Nr. 3 Haßfurt, 13.02.2014 67. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Hofheim vormittags: Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr  

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

AAmmttlliicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggeenn  
 
 

Redaktionelle Änderung:  Im Amtsblatt Nr. 2/2014 ist ein  Übertragungsfehler aufgetreten. Die korrekte Darstellung 
der Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Landrats am 16.03.2014 lautet: 

 
 

Der Wahlleiter des Landkreises Haßberge 
 
 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge  
für die Wahl des Landrats am 16.03.2014 

 

 

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Landrats die folgenden Wahlvorschläge zugelassen: 
 

Ordnungs- 
zahl Nr. 

Name des Wahlvorschlagsträgers  
(Kennwort) 

Bewerber oder Bewerberin  
(Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Anschrift,  
evtl. akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) 

Jahr der 
Geburt 

01 Christlich-Soziale Union in 
Bayern e. V. (CSU) 

Schneider, Wilhelm 
1. Bürgermeister 
Buchenweg 6, 96126 Maroldsweisach-Allertshausen 
Kreisrat 

1958 

02 Sozialdemokratische  
Partei Deutschlands  
(SPD) 

Ruß, Bernhard 
1. Bürgermeister 
Wasserleite 12, 97522 Sand a.Main 
stellv. Landrat und Bezirksrat 

1954 

04 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE) 

Stäblein, Rita 
Krankenschwester 
Joh.-Bapt.-Graser-Str. 4, 97483 Eltmann 
Kreisrätin 

1959 

05 Wählergemeinschaft Haßber-
ge (WG) - Freie Wähler (WG) 

Bayer, Birgit 
Dipl.-Finanzwirtin 
Hauptstraße 30, 97519 Riedbach-Humprechtshausen 
1. Bürgermeisterin 

1961 

08 Linkes Bündnis Haßberge 
(Linke) 

Schmidt, Sabine 
Arbeiterin 
In der Au 13, 97522 Sand a.Main 
Kreisrätin 

1965 

09 Ökologisch-Demokratische 
Partei (ÖDP) 

Albert, Klemens 
Sonderschulrektor 
Ecke 5, 96176 Pfarrweisach-Kraisdorf 
Kreisrat 

1950 

 

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen. 
 

Haßfurt, 04.02.2014 
 

Albert, Kreiswahlleiter 
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Der Wahlleiter des Landkreises Haßberge 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
der Sitzung des Wahlausschusses zur evtl. Feststel-
lung des vorläufigen Wahlergebnisses für die Land-
ratswahl 2014 und der evtl. Stichwahlteilnehmer für die 
Landratswahl 2014. 
 
 

Für eine evtl. notwendig werdende Sitzung wird der 
Kreiswahlausschuss am 
 

Montag, den 17. März 2014, 16:00 Uhr, 
 
beim Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, im Fo-
yer des Sitzungssaales (2. Stock) zusammentreten. 
Eine Sitzung findet nur statt, wenn eine Landratstich-
wahl erforderlich wird. 
 
Der Zutritt zu dieser Sitzung ist jedermann gestattet 
(Art. 17 Abs. 1 und 2 Gemeinde- und Landkreiswahlge-
setzes -GLKrWG). Der Wahlausschuss kann jedoch 
die Öffentlichkeit ausschließen, soweit Rücksichten auf 
das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte An-
sprüche Einzelner dies notwendig machen. 
 
Haßfurt, 13.02.2014 
 
Albert, Oberregierungsrat 
Kreiswahlleiter 
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Nr. I/2 - 941/1-10 
 
Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
und des Gesetzes über die Kommunale Zusammenar-
beit 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung  

der Rentweinsdorfer Gruppe 
(Landkreis Haßberge) 

für das Haushaltsjahr 2014 
 

Aufgrund der §§ 17 ff. der Verbandssatzung und § 41 
des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeinde-
ordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende 
Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit 165.500,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit   13.000,00 € 
ab.

 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

1. Betriebskostenumlage 
 Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
 

2. Investitionsumlage 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.  
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 25.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in 
Kraft. 
 
 
Ebern, 11.02.2014 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Rentweinsdorfer Gruppe 
 

Willi Sendelbeck, Verbandsvorsitzender 
 
 
 

II. 
 

Die von der Verbandsversammlung am 18.02.2013 er-
lassene Haushaltssatzung für das Jahr 2014 hat das 
Landratsamt Haßberge mit Schreiben vom 03.02.2014 
rechtsaufsichtlich gewürdigt. Sie enthält keine geneh-
migungspflichtigen Bestandteile. 
Vom dritten Werktage an nach dieser Bekanntma-
chung liegt der Haushaltsplan eine Woche lang im 
Rathaus, Planplatz 2, 96184 Rentweinsdorf, innerhalb 
der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich auf. Im 
Übrigen kann die Haushaltssatzung samt Anlagen wäh-
rend der Dauer ihrer Gültigkeit jederzeit an gleicher 
Stelle eingesehen werden. 
 
 
Haßfurt, 13.02.2014 
Landratsamt Haßberge 
 

Schor 
 
 

 
 

Landratsamt Haßberge 
Rudolf Handwerker 

Landrat 
 

 

 

 
 


